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112 General Wille

für den Rückstau über Basel hinaus, ganz abgesehen von den verstümmelten
Schleusen, nichts erhalten werden konnte, es sei denn ein vages Ver»
sprechen sür die Durchführung der Regulierung, welche aber überall da
in Wegfall kommt, das heißt für die Schiffahrt außer Betracht fällt, wo
die einzelnen Kanaletappen dem Betriebe übergeben werden. Das Aller»
dringendste aber, die Zusicherung der Unterhaltung des
Stromwasserweges von selten der Uferstaaten wurde nicht vor»
gesehen. So haben wir denn, vorläufig wenigstens, als die Geschlagenen
auf der ganzen Linie, freilich nicht ohne eigene Schuld, nur einen Bun»
desgenossen, die Zeit.

Das Kembser Stauwehr — eine neue Hüninger Festung.
„Die Basler und ihre Regierung haben bisher die besten Gesinnungen ge»

äußert und sich ^Frankreich gegenüber^ immer sehr gut benommen; daß sie künftig
diese ihre Gesinnung und Aufführung nicht ändern, dafür bürgt die Nähe der
neuerbauten Festung Hüningen."

Peter Stuppa 1688 an das französische Ministerium,

Professor Delbrücks Angriff gegen Ludendorff.
Von

General Wille.

HU^rof. Hans Delbrück hat kürzlich eine Schrift gegen den General Lu»
dendorff geschrieben, der er den Titel gegeben „Ludendorffs Selbst»

Porträt". Sie klingt aus in der Behauptung, Tirpitz habe den Weltkrieg
verschuldet und Ludendorff sei der Schuldige dafür, daß der Weltkrieg
mit dem Zusammenbruch der deutschen Größe und Herrlichkeit geendet,
die Bismarck und Moltke geschaffen haben.

Delbrück ist ein so angesehener Forscher und Schriftsteller, daß man
das, was er sagt, nicht auffassen darf, wie eine am Biertisch getane
Meinungsäußerung oder wie die eines Journalisten, der gleich wie der
Zeitungsleser morgen vergessen hat, was er heute geschrieben. Wer an»
derer Ansicht ist und durch die Beweisführung Delbrücks nicht bekehrt ist,
darf die in die Öffentlichkeit geworfene schwere Anschuldigung nicht ohne
den Versuch der Widerlegung lassen.

Wenn uns ein schwerer Schicksalsschlag trifft, sucht unsere kleinliche
Menschenseele nach dem Schuldigen nnd glaubt so, den Schicksalsschlag
leichter zu ertragen. Es gewährt uns Befriedigung, den Schuldigen am
Pranger stehen zu sehen und ihn mit Kot und Steinen bewerfen zu
können. Solcher Erbärmlichkeit der menschlichen Natur darf derjenige,
der durch seine geistige Tätigkeit über der Menge steht, niemals Vor»
schub leisten. Er darf es auch dann nicht, wenn ein Schuldiger wirklich
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